
STADT 
INGOLSTADT 

 

BESCHLUSSVORLAGE  
 

Referat 
 

OB 
 

V0445/21 
öffentlich 

Amt Integrationsbeauftragte/r 

Kostenstelle (UA) 0201 
 
 

 Amtsleiter/in Gumplinger, Ingrid 
Telefon 3 05-12 06 
Telefax 3 05-13 09 
E-Mail integration@ingolstadt.de 
  

Datum 09.06.2021 
 

 

Gremium Sitzung am Beschlussqualität Abstimmungs-
ergebnis 

Migrationsrat 23.06.2021 Vorberatung  

 
 
Beratungsgegenstand 
 
Kooptierung weiterer Mitglieder in den Migrationsrat 
- mündlicher Bericht von Frau Ingrid Gumplinger 
 
Antrag: 
 
Der Migrationsrat schlägt dem Stadtrat zur Bestellung als kooptierte Mitglieder folgende Personen 
vor:  

 Prof. Dr. Reinhold Kohler 
 Reuf Avdic 
 Prof. Dr.-Ing. Markus Bregulla 
 Dr. Marina Jaciuk 
 Angelika Zehndbauer 
 Karoline Schwärzli-Bühler 
 Janett Fritsche 
 Nadia Ben Amor 
 Claudia Klaubert 

 
 
 
 
 
gez. 
 
Ingrid Gumplinger 
Integrationsbeauftragte 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:   ja    nein 
 
 
 
 
Kurzvortrag: 
 
Die Satzung der Stadt Ingolstadt über den Migrationsrat § 1 Abs1. Buchst. e ermöglicht die 
Kooptierung von bis zu neun weiteren Mitgliedern, darunter zwei Vertreter*innen der Aussiedler.  
 
Aus diesem Kreis wird gem. § 2 Abs. 3 ein Mitglied zum Beauftragten für Asylbewerber und 
Flüchtlinge benannt.  
 
In einer Zoom-Konferenz am 18.05.2021 nutzten 21 der 22 potentielle Kandidat*innen die 
Gelegenheit sich bei den Mitgliedern des Migrationsrates in Form einer Kurzpräsentation 
vorzustellen.  
Die anwesenden Mitglieder hatten zusätzlich die Möglichkeit Fragen an die Kandidat*innen zu 
stellen. Im Anschluss daran sendeten die gewählten Mitglieder ihre Rückmeldungen mit den von 
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ihnen präferierten Kandidat*innen per Mail direkt an die Vorsitzende.  
 
Im einem weiteren Zoom-Meeting am 09.06.2021 wurde abschließend über die max. neun zu 
kooptierenden Personen beraten.  
 
Mehrheitlich bestand Einigkeit darüber diese Personen vorzuschlagen. 
 
Die Benennungen werden dem Migrationsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.   
 
 
 
 
 


